Wie arbeitet der Beirat beim Jobcenter?
Die Träger der Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), also insbesondere Arbeitsvermittlung und Grundsicherung für Arbeitssuchende, errichten zur einheitlichen Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Bezirk jeder Agentur für Arbeit eine Arbeitsgemeinschaft (ArGe) in den JobCentern. 
Die Träger sind in den Bezirken die jeweils zuständige Regionalagentur für Arbeit und das Sozialamt. Die Ausgestaltung und Organisation der Arbeitsgemeinschaften soll die Besonderheiten der beteiligten Träger, des regionalen Arbeitsmarktes und der regionalen Wirtschaftsstruktur berücksichtigen.
Auf dieser Grundlage wurde in Berlin eine Rahmenvereinbarung abgeschlossen, die einen Beirat vorsieht:

Aufgabe des Beirates ist es, die Arbeitsgemeinschaft in grundsätzlichen Fragen der Umsetzung des SGB II zu beraten. Der Beirat kann Empfehlungen an die Geschäftsführung und/oder die Träger der Arbeitsgemeinschaft richten. Der Beirat kann sich eine Geschäftsordnung geben.
Der Beirat setzt sich zusammen aus höchstens zehn Vertretern/innen wesentlicher gesellschaftlicher Gruppen. Die Entscheidung, welche gesellschaftlichen Gruppen eingeladen werden, Vertreter/innen in den Beirat zu entsenden, trifft die Trägervertretung. Deshalb ist die Zusammensetzung der Beiräte in den Bezirken nicht einheitlich. Über die konkret in den Beirat zu entsendenden Personen entscheiden die in den Beirat berufenen Organisationen nach eigenem Ermessen. 
Bei der Berufung in den Beirat bzw. bei der Besetzung des Beirates sind mögliche Interessenkonflikte, insbesondere im Hinblick auf die Teilnahme an Ausschreibungsverfahren und die Abgabe von Empfehlungen zur Durchführung von Maßnahmen zwingend auszuschließen.
Die Mitglieder des Beirates erhalten keine Aufwandsentschädigung.
(Der Text ist überwiegend den Darstellungen der BVV Charlottenburg-Wilmersdorf auf ihrer Internetseite /Wissenswertes entnommen)

